
Anhgo I

En¡¡eitertes Bu ndessch ied¡amt fi¡r die vertra gsã rztl iche Verco ry u ng

ln dem Schiedsve¡{ahren - Aktenzeichen BSA-Ä 2-16 - wurde folgende

Vereinbrrung

ilbcr
die P¡tientengruppen

ín den Hochschul¡mbubnzen
gemäB ! 117 Ab¡arz I Sðtzê 3 und 4 SGB V

zwischen

dem Gl(/-Spitzenverband KdöR, Berlin,

der Kassenäatlichen Bundesvereinigung KdöR, Berlin

der Deutschen Krankenhausgesellschaft e. V.. Berlin,

vereinbart bzw. durch das erweiterte Bundesschiedsamt festgelegt

und



Vereinbarung über die Patientengruppen in den llochschulambulanzen

gemåß I 1 17 Absatz 1 Såitze 3 und 4 SGB V vom 18.1 1.2016

Pråambel

Die Deutsche Krankenhausgesellschafi die Kassenärztliche Bundesvere¡nigung und der

GKV-Spitzenverband vereinbaren gemäß 5 117 Abs, 1 S. 3 SGB V die Gruppen derjenigen

Patienten, die wegen ArL Schwere oder Komplexität der Erkrankung einer Untersuchung oder

Behandlung durch die Hochschulambulanzen bedürfen bas. diese in Anspruch nehmen kön-

nen fzugang). Hierunter fallen jene Patientengruppen, für welche außerhalb der Hochschul-

ambulanzen keine ausreichende Versorgung sichergestellt ist. Den Hochschulambulanzen

kommt dabei bei der gestuften Diagnostik und Behandlung dieser Patienten eíne besondere

Bedeutr.rng zu,'lúr die die besondere Kornpetenz und lnfrastruktur der Hochschulambulanzen

ausschlaggebend ist. Die Vereinbarung grenzt dagegen in keiner Weise die Patienten-

gruppen ein, die nach 51174bs.1 5.1 Nr.1 SGBV die Behandlung in einer Hochschularn-

bulanz in Anspruch nehmen können.

Díe Deutsche Krankenhausgesellschaft, die Kassenärztliche Bundewereinigung und der

Gl(/-Spitzenverband können zudem gemäß $ 117 Abs. 1 Satz 4 SGB V Ausnahmen von dem

fachår¿tlichen Überweísungsgebot in den Fällen von $ 117 Abs, 1 Satz f Nr.2 SGBV verein-

baren. Zwischen den Vereinbarungspartnern besteht Einvernehmen, dass entsprechende

Ausnahmen nur für Patientengruppen erfolgen sollen, bei denen der Bedarf nach einer Un-

tersuchung oder Behandlung in einer Hochschulambulanz eindeutig ist und die daher keiner

fachåztlichen Vorabkläru ng mehr bedürfen.

Eine abschlieBende Beschreibung der Patientengruppen im Sinne des S 117Abs.1S. 1

Nr. 2 SGB V konnte aufgrund der Komplexítät der Thematik und dezeit begrenzter Erkennt-

nisse nícht vorgenommen werden. Die Vereinbarungspartner sehen deshalb eine Evaluati-

onsphase vor. Ausschlaggebend íst dabei, dass in Anbetracht des aufgrund von AG Schwere

und Komplexitåit der Erkrankung besonders betroffenen Patientenkreises die Diagnosestel-

lung und leitende Therapieentscheidung von êinem Facharzt mit abgeschlossener Weiterbil-

dung getroffen wird.

Die Vereinbarungspartner sind sich dabei einig, dass die in der Vereinbarung beschriebenen

Patientengruppen hínreichend konkret sind, sodass keine weiteren Konkretisierungen auf der

Landesebene edorderlich sind.
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Vereinbarung über die Patlentengruppen in den Hochschulambularrzen

gemåß 5 1l7Absâtz 1 Såtze 3 und4 SGBVvom 18.112016

31

Gegcnstand der VoreinbårunE

(1) GemåB $ 117Abs. l SGBV sind Hochschulambulanzen zur ambulanten ärztlichen Be-

handlung der Versicherten und der in g 75 Abs. 3 SGB V genannten Personen

f . in dem für Forschung und Lehre erforderlichen Umfang sowie

für solche Personen, die wegen Art, Schwere oder Komplexität ihrer Erkrankung

einer Untersuchung oder Behandlung durch die Hochschulambulanz bedürfen,

ermächtigt. Hochschulambulanzen in diesem Sinne sind Ambulanzen, lnstitute und Ab-

teilungen der Hochschulkliniken,

(2) Hochschulambulanzen sínd auch Hochschularnbulanzen an psychologischen Universi-

tåitsinstituten ($ 117 Abs. 2 Satz 1 SGB V),

Von dieser Vereinbarung sind die im Rahmen der Ermächtigung nach $ 1174bs.1

Satz 1 Nr. 2 SGB V erbrachten arnbulanten zahnäztlichen Leistungen der Hochschul-

ambulanzen umfarst.

(3) Die Ermächtigung nach $ 1174bs.1 Satz 1 Nr.1 und Abs.3 SGBV bleibt von dieser

Vereínbarung unberührt. Ebenso werden durch diese Vereinbarung andere Regelungen

über die Teilnahme von Hochschulkliniken an der ambulanten Versorgung nicht be-

rührt {u, a.55 95 Abs. 1, 115b, 116,116a,116b, 118, 118a, 119, 119c SGB V).

(4) Die Hochschulambulanzen haben im Rahrnen der Ermächtigung nach $ 117Abs. 1

Satz 1 Nr. 2 SGB V einen spezifischen Versorgungsauftrag. Dieser enueitert den Ermäch-

tigungsumfang nach S 117Abs. 1 SaE 1 Nr, 1 SGBV, Versicherte haben im Rahmen der

Ermächtígung nach $ 117 Abs. 1 SaE 1 Nr. 2 SGB V auch dann Tugang zur Hochschul-

ambulan¿ wenn dies nicht aus Gninden von Forschung und Lehre erforderlich ist.

Gleichzeitig schließt die Durchführung einer Untersuchung oder Behandlung im Rah-

men der Ermächtigung nach I 1 '17 Abs. 1 SaE 1 Nr. 2 nicht aus, dass die entsprechen-

den Leistungen auch aus Gründen von Forschung und Lehre notwendig waren. Ziel

dieser Vereinbarung ist €s, die von der Ermåchtigung nach 5 117 Abs, 1

Satz 1 Nr. 2 SGB V erfassten Patientengruppen und patientengerechte Feststellungen

zur Erforderlichkeit von Überweisungen zu definieren.

2.
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Vereinbarung über dle Patientengruppen in den Hochschulambulanzen

gemåß 0 1'17 Absatz 1 Såtze 3 und 4 SGB V vom '!8.112016

s2
Patientengruppen

(U Die Vereinbarung konkretísiert die Patientengruppen, die nach ArÇ Schwere oder Kom-

plexität ihrer Erkrankung eine Untersuchung oder Behandlung in einer Hochschulambu-

lanz ($ 117Abs. 1Satz1 NT.2SGBV) oder einer Hochschulambulanz an psychologi-

schen Universitätsinstítuten ($ 117 Abs. 2 SGB V) in Anspruch nehmen können,

(2) Patientengruppen, die wegen der Art Schwere oder Komplexität der Erkrankung eine

Untersuchung oder Behandlung in einer Hochschulambulanz in Anspruch nehmen

kön nen, werden nachfolgend aufgefüh rt.

A) Patientengruppen, die wegen der Art der Erkrankung eine Versorgung ín einer

Hochschulambulanz in Anspruch nehmen können, sind

Patienten mit seltener Erkrankung, gemåiß Referenz-Portal der Europåiischen

Kommission für seltene Erkrankungen (OrphaNet) mit Stichtag vom

18.1 1.2016.

Patienten zur Sicherung einer Diagnose die außerhalb der Hochschulambu-

lanz nicht gesichert werden konnte, Die Überweisung ist zu begründen.

3, Patienten mit Erkrankungen nach 5 116b SGB V

Patienten, die der Versorgung rnit hochspezialisierten diagnostischen oder

therapeutischen Leistungen bedü rfen.

Patienten, díe der Versorgung durch bestimmte, selten vertretene Fachdis-

ziplinen bedürfen.

Seltene Fachdiszþlin (Facharzt-lSchwerpunákompetenzen, Zusotzweiterbil-

dungen oder Subspezialisierungen) ím Sinne dieser Vereinborung sind solche,

die selten ß 4 Arztell Mio" Eínwohner) anzutreffen sind.

B) Patientengruppen, die wegen der Schwere der Erkrankung eine Versorgung in ei-

ner Hochschulambulanz in Anspruch nehmen können, sind

Patienten mit anderweitig nicht abwendbarer Verschlechterung des Krank-

heitsbildes oder der Entwicklung schwerer gesundheitlícher Schäden.

2

4

5

Seite 4 von 7



Vereinbarung über dìe Patient€ngruppen in den Hochschulambulanzen

gemäß $ 117 Absat 1 5ãÞe 3 und 4 SGB V vom 18.,l1.2016

Patienten mit kritischern Zeitpunkt der medizinischen Interuention für den

weiteren Verlauf der Erkrankung.

Patienten mit Vorliegen mehrerer, zeitgleich vorliegender Erkrankungen mit

sich gegenseitig verstärkendem Wechselwirkungspotenzial.

Patienten mit Bedar.f an hochspezialisierter Üben¡rachung, Nachsorge oder

Verlaufskontrollen.

O Patientengruppen, die wegen der Komplexitlit der Erkrankung eine Versorgung in

einer Hochschulambulanz in Anspruch nehmen können, sind

Patienten mit Bedarf nach hochspezialisierter interdisziplinårer und multi-
professioneller Versorgung unter Einsatz erforderlicher apparat¡ver Ausstat-

tung.

Schwangere Patientinnen mit behandlungsbedürftigen komplexen Be-

gleiterkrankungen der Frau oder des Ungeborenen.

$3
lnanspruchnahme und Zugang

(1) Für die lnanspruchnahme einer Hochschulambulanz gilt nach 5117Abs. I S.2 SGBV

das Erfordernis einerfachätztlichen Übenrueisung.Zur Sicherstellung einerstrukturierten

Vorbehandlung sollte die Übenneisung durch den die maBgebliche Erkrankung behan-

delnden Facharzt erfolgen.

{2} Komplexe, schwer therapierbare oder seltene Erkrankungen stellen an die Diagnostik

und Therapie hohe Anforderungen. Die Versorgung der Patienten nach 9117Abs.1
S. f Nr, 2 SGB V erfordert deshalb die Vorhaltung geeigneter Versorgungsstrukturen,

insbesondere hlnsichtlich der Qualifikation beteiligter Fachkräfte ín den Hochschulam-

bulanzen, und hat als Bestandteil der vertragsärztlichen Versorgung dem allgemeinen

anerkannten Stand medizinischer Erkenntnisse zu entsprechen, Die Diagnosestellung

und leitende Therapieentscheidungen sind nur von einem Facharzl mit abgeschlosse-

ner Weiterbildung zu treffen (Facharztstatus). Þas Nähere zur Dokumentation regelt die

Vereinbarung nach 5 120 Abs, 3 5.4 SGB V.

2.

3

4.

1

2.
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Vereinbarung über die Patientengruppen ín den Hochschulambulanzen

gemåß I 117 Absatz 1 Sätze 3 und 4SGB Vvom 18.112016

(3) Die Behandlung in den zahnäatlíchen und MKG-Hochschulambulanzën erfolgt auf Ver-

anlassung eines Zahnarztes oder auf vertrâgsäatliche Überweisung. Der Zugang zu

zahnär¿tlichen und MKG-Hochschulambulanzen nach $ 117Abs. 1 Satz 1 Nr.2 SGBV

kann auch auf fachäztliche Überweisung unabhångig von der Beschreibung der Patien-

tengruppen nach $ 2 Abs. 2 erfolgen,

(4) Kein Übenrveisungserfordernis besteht für die Patientengruppen nach I 2

bei Folgekontakten zum gleichen Behandlungsfall gemËiß der Vereinbarung ge-

mäß 5120Abs.3 5,4 SGBV innerhalb der nächsten drei Folgequartale (begin-

nend nach dem Quartal des ersten Patientenkontaktes),

mit Erkrankungen der Zåhne und des Zahnfleisches, und gleichzeitiger Erkran-

kung entsprechend mindestens einer der aufgeführten ICD-Codes der Anlage 7

der Fallpauschalenvereinbarung - Zusatzentgelte nach 5 6 Abs. 1 Kranken-

hausentgeltgesetz gem. $ 5 Abs. 2 (Blutgerinnungsstörungen), in der jeweils gül-

tigen Fassung, oder

mit Erkrankungen der Zähne und des Zahnfleisches und mit meldepflichtigen Er-

krankungen nach $ 6 lfSG (Meldepflichtige Krankheiten) oder mít meldepflíchti-

gen Erregern nach ç 7lßG (Meldepflichtige Nachweise von Krankheitsenegern),

in der jeweils gültigen Fassung.

94
Evaluations- und Entwicklungsklausel

(1) Die in der Vereinbarung aufgeführten Patientengruppen sowie Zugang und lnan-

spruchnahme nach 5 3 werden hinsichtlich ihrer Sachgerechtigkeit und Vollständigkeit

nach einer dreijährigen Evaluationsphase äberprüft und weiterentwickelt, Spätestens

ein Jahr nach der Evaluationsphase wird auf Basis der Ergebnisse die Vereinbarung neu

getroffen. Danach ist eíne jährliche Überprüfung vorgesehen,

(2) Nåheres zur Durchführung der Weiterentwicklung regelt die Vereinbarung nach

5 120 Abs.3 S.4 SGB V,

(3) Für den Zeitraum der Evaluation wird festgelegt, dass die Zuordnung der in Hochschul-

arnbulanzen behandelten Patienten zu der Patientengruppe nach 5 117 Abs. 1 5. 1 Nr.2
SGB V nach MaBgabe dieser Vereinbarung durch die Hochschulklinik selbst erfolgt.
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Vereinbarung über die Petierrtengruppen in den Hochschulambulanzen
gemäß I 117 Abrãtr 1 Sätze 3 und 4 SGB V vom 18J12016

g5

Abwelchu ngsbest¡m mu n gon

Hochschulen oder Hochschulkliniken können gem¿iß 5117Abs. l SatzgSGBV zur Berück-

sichtigung regionaler Besonderheiten mit den KassenÊirztlichen Vereinigungen irn Einver-

nehmen m¡t den Landewerbänden der Krankenkassen und den ErsaEkassen gemeÍnsam und

einheitlich Abweichendes von dieser Vereinbarung regeln.

96
Kilndlgung

Die Vereínbarung kann m¡t einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende schriftlich gekün-

digt werden. Die Vereinbarungspartner verpfl¡chten sich, die Verhandlungen über eine

Neuvereinbarung unvezüglich aufzunehmen. Falls innerhalb von sechs Monaten nach

Wirkamkeit der Kändigung keine Einigung ezielt werden kann, entscheidet das enryeiterte

Bundesschiedsamt auf Antrag einer Vereinbarungspartei. Bis zu einer Neuvereinbarung oder

Festsetzung durch das enrueiterte Bundesschiedsamt gilt die bisherige Vereinbarung fort.

t7
Srlvatorische Klauscl

Sollten einzelne Klauseln oder Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise un-

wirkam sein oder werdên, so wird híerdurch die Wirkamkeit der Vereinbarung im Übrigen

nicht berührt Anstelle der unwirksamen Bestimmung wird eine Bestímmung vereinban, die

dem zulässigerweise am nächsten kommt was die Vereinbarungspartner gewollt haben oder
gewollt håtten, wenn sie die Regelungsbedürftigkeit bedacht hätten.

s8
lnkrafttreten

Diese Vereinbarung tritt mit Wirkung 2um01.12.2016 in Kraft.

Dresden/Berlin, 23.1 1.201 6

/1,,.u,
Werner Nicolay

Vonttrender des erweiterten Bundesschiedsamtes filr die rærtragsãztliche Versorgung
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